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Von: @bitkom.org>
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2020 10:03
An: 12
Cc: @ de; 
Betreff: AW: Clearingstelle DNS-Sperren Urheberrecht | Dummy-Verfahren

Liebe Frau Sanders-Winter,  
 
das kann ich gerne machen. Es sind 9 pdfs. Da die Dokumente sehr groß sind, schicke ich sie Ihnen gleich 
in 5 separaten E-Mails.  
 
Für eine kurze Empfangsbestätigung wäre ich Ihnen dennoch sehr dankbar. 
 
VG,  
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Andrea.Sanders-Winter@BNetzA.de [mailto:Andrea.Sanders-Winter@BNetzA.de]  
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2020 09:58 
An:  
Cc: @ de 
Betreff: AW: Clearingstelle DNS-Sperren Urheberrecht | Dummy-Verfahren 
 
Liebe Frau , 
leider können wir nicht auf den sharepoint zugreifen. Vermutlich liegt das aber an den technischen Hürden 
der BNetzA, die sehr hoch sind. 
 
Könnten Sie uns die Dokumente der Einfachheit halber - zumindest für das Dummy-Verfahren - zumailen? 
 
LG 
Andrea Sanders-Winter  
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: @bitkom.org>  
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2020 06:51 
An: 12 <Andrea.Sanders-Winter@BNetzA.de> 
Cc: @bitkom.org>;  

 
Betreff: Clearingstelle DNS-Sperren Urheberrecht | Dummy-Verfahren 
 
Liebe Frau Sanders-Winter,  
 
 
 
wie im gestrigen Telefonat versprochen, schicke ich Ihnen nun gern die Ergebnisse des Dummy-Verfahrens, 
wie es vor dem Prüfausschuss mittlerweile durchgeführt wurde.  
 
 
 
Über einen Sharepoint der Kanzlei  (Link 
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 ) können Sie die Antragsschrift von  vom 27. November 
2020 mit den dazugehörigen Anlagen herunterladen (9 pdfs: 1 Antragsschrift, 8 Anlagen). 
 
 
 
Die Empfehlung zur Umsetzung einer DNS-Sperre durch den Prüfausschuss finden Sie als pdf im Anhang 
dieser Email. 
 
 
 
Bitte geben Sie mir ein kurzes Zeichen, wenn Sie Zugang zu allen Dokumenten erhalten haben. Vielen 
Dank. 
 
 
 
Folgendes noch zur Erläuterung:  
 
 
 
§ Antragstellerin: Warner Bros. Entertainment Inc., eines der sogenannten Hollywood-Studios und Mitglied 
der Motion Picture Association (MPA), die ihrerseits Mitglied am Roundtable DNS-Sperren ist. Warner 
Bros. ist insbesondere Inhaberin der relevanten urheberrechtlichen Nutzungsrechte an der TV-Serie "The 
Big Bang Theory".  
 
 
 
§ Strukturell urheberrechtsverletzende Seite: Es geht um eine DNS-Sperre der strukturell 
urheberrechtsverletzenden Website S.TO (Serienstreams), auf der unter anderem auch die TV-Serie "The 
Big Bang Theory" urheberrechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wird.  
 
 
 
§ Standardisiertes Antragsformular: Für den Antrag wurde das gemeinsam am Roundtable entwickelte 
Standardisierte Antragsformular genutzt.  
 
 
 
§ Prüfungsausschuss und Empfehlung: Der Prüfungsausschuss hat in der Besetzung  

 sowie  (beide pensionierte  Richter am I. 
Zivilsenat des BGH, unter anderem zuständig für Urheberrecht;  war der Vorgänger von 

)  sowie mit den Beisitzern  ( , 
Bundesverband Musikindustrie - für die Rechteinhaber) und Rechtsanwalt   (  

 - für die Internetzugangsanbieter) beraten. Anders als im ordentlichen Verfahren im nächsten Jahr 
waren beide ehemalige BGH-Richter  tätig, auch um eine Empfehlung auszuarbeiten, die 
beide im nächsten Jahr dann standardisiert verwenden können. Wie im Verhaltenskodex und 
Verfahrensordnung vorgesehen, haben die beiden pensionierten BGH-Richter als Vorsitzende die 
Empfehlung des Prüfausschusses durch ein Votum vorbereitet und im Nachgang dann auch die Empfehlung 
verfasst. Übrigens möchten wir der Vollständigkeit halber erwähnen, dass  
als  

 verantwortet hat.  
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§ Empfehlung des Prüfausschusses: In seiner Sitzung vom 24. November 2020 hat der Prüfausschuss in der 
eben beschriebenen Besetzung einstimmig entschieden, die strukturell urheberrechtsverletzende Website 
S.TO zu sperren und die entsprechende Empfehlung schriftlich niedergelegt. Beide haben die Empfehlung - 
wie gesagt - so abgefasst, dass sie als Standardformular für Empfehlungen ab Januar 2021 genutzt werden 
kann.  
 
 
 
§ Gegenstand der Empfehlung: Die Empfehlung ist so abgefasst, dass sie der BNetzA bei der Prüfung nach 
Artikel 3 Abs. 3 3. Unterabs. VO 2015/2120 hilfreich ist. Insbesondere gründet die Empfehlung zur DNS-
Sperre nicht nur auf den Vorgaben aus unserem Verhaltenskodex, sondern gerade auch auf der vom 
Prüfungsausschuss identifizierten gesetzlichen Anspruchsgrundlage (§ 7 Abs. 4 TMG). Diese gesetzliche 
Anspruchsgrundlage sollte auch der Prüfungsmaßstab für die BNetzA sein.  
 
 
 
§ Differenz zwischen Datum Antragstellung und Sitzung: Bitte wundern Sie sich nicht, dass die Sitzung des 
Prüfungsausschusses (24. November 2020) vor dem Datum der Antragstellung (27. November 2020) liegt. 
Das wird in den ordentlichen Verfahren ab Januar 2021 selbstverständlich nicht so sein. In unserem 
Dummy-Verfahren haben sich allerdings verschiedene Änderungswünsche zum Antrag in der mündlichen 
Verhandlung am 24. November 2020 ergeben, so dass dieser nachträglich entsprechend ergänzt (siehe gelbe 
Markierung im Antragsformular) und noch einmal eingereicht wurde. Die Empfehlung ist dann auf der 
Grundlage des ergänzten Antrages ergangen.  
 
 
 
§ Graphische Aufbereitung Antragsformular und Empfehlung: Bis zur ersten ordentlichen Antragstellung in 
2021 werden wir das Antragsformular und die Empfehlung des Prüfausschusses noch graphisch 
überarbeiten und insbesondere für das Empfehlungsschreiben einen Briefkopf der Clearingstelle verwenden. 
Bitte blenden Sie deshalb die gewissen graphischen Mängel von Antragsformular und 
Empfehlungsschreiben aus.  
 
 
 
Für die Roundtable-Mitglieder hoffe ich sehr, dass Ihnen die Ergebnisse des Dummy-Verfahrens hilfreich 
sind. 
 
 
 
Bitte melden Sie sich, sobald Sie sich das Ganze ansehen und sich intern abstimmen konnten, aber auch 
gerne jederzeit vorab, wenn Sie Rückfragen haben.  
 
 
 
Beste Grüße 
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 | Twitter: @Bitkom_Media 
<https://twitter.com/Bitkom_Media>  
 
 
<https://www.bitkom.org/>  
 
 
 
<http://www.twitter.com/Bitkom> <https://www.facebook.com/Bitkom/> 
<https://www.instagram.com/bitkom_ev/> <https://www.xing.com/company/bitkom> 
<https://www.linkedin.com/company/bitkom-e-v-/>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/>  
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